
verlangt die Billıgkeit und die Rechtsäna-logie der_ religiösenGenossenschaften mit dauernden Gelübden Bemerkenswert ISt,
daß die üblen Kechtsfolgen, welche ehemalige Mitglieder rehi-
g1ÖSeT Genossenschaften treiten, auch er auch nur) für zeıt-
16 Professen gelten, die sechs re 1n der religi1ösen Genos-
senschaft zugebracht en (can 642, 2 Der KOdCX cheıint
amı andeuten wollen, daß ‚ VO  am} diesem Zeitpunkt dıe
zeitlichen Professen den dauernden Professen gleichstellen ıll
TeUNC Sehr dar INan diese Parallele nicht betonen, sonst
Mal INan annehmen, daß schon ach sechsj]ähriger (nicht erstach mehr als sechsjährıiger). zeıtlicher Profeß die Zurück-
weısungsgründe des Can 637 N1C mehr genugen, welche Auf-
fassung aber offenkundig der Intention des Can 91/4, der eine
Erprobung zuläßt, wıderspricht. Es ist NIC immer Jeicht,Gesetzeslücken auszufüllen

Graz. £’rof Dr gring.}
I1II Zur Erklärung der Kguiohes 1620 un! Can 1620

trägt den Rıchtern un Kichterkollegien AUE anhängige Pro-
chnell als möglıch erledigen, und ZWAaTL soll grund-sätzlich eın Prozeß In erster Instanz N1C ber ZzwWel ahre, In

zweıter. nstanz NıC über eın Jahr hinausgezogen _ werden.
Can 1736 verfügt, daß, WEeNnNn 1n den angegebenen Terminen,
ohne daß e1IN Hindernis entgegenstand, keine Prozeßhandlung(actus processualıs) vorgenommen wird, 1mM ersten all die
nstanz, das Prozeßverfahren erlischt, ım zweitendas angefochtene Urteil ın Kechtskraft übergeht. 1e€  orte,W1e S1e hiler stehen, können mıßverstanden werden. Denken WIT
uns den Fall, daß gegen das Urteil erster Instanz In einem E,he-
prozeß die Berufung die zweite nstanz eingebracht wurde
un das Appellationsgericht ohne Grund Urc eın Jahr keine
Gerichtshandlung vornımmt. Ist nfolge dieser ntätigkeit dasUrteil erster nstanz 1n Rechtskraft getreten ? Der Wortlaut
des Can 1726 könnte Z dieser Auffassung verleıten. Tatsächlichist dıese Bestimmung so aufzufassen, daß die Rechtsifolge NureINTN wenn die Parteien, obwohl sS1e handeln könnten un
sollten, 1n angegebenem Termin keine Prozeßhandlung VOL
nehmen. DIie Untätigkeit des Richters allein chadet den Par-teıen N1IC Vgl Blat, Commentarium b
berti,. De processibus 257; BFT HO-IT 1 11

Graz. Prof Dr Haring.
IV (Eheabsehlfiß VOr dem akathoüséhén Beligiöfisdiener.)In der „Bonner Zeitschrıft für Theologie un Seelsorge“ 1931

behandelt Privatdozent Dr Hans Barıon ın Bonn iIm Anschluß
can. 2319), Cod Jur can diese rage. Der zitierte kanon
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